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Ergebnisse der Schulung „Wie geht’s weiter mit der Gesetzlichen 
Altfallregelung (§104 a und b AufenthG)? Möglichkeiten der 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnisse „auf Probe“ und alternative 
Strategien“  
 
Stand: 9.12.2009 
 
Aus der Schulung am 8. Dezember 2009 in Kiel ergeben sich folgende Ergebnisse für 
Beratungsstellen und RechtsanwältInnen: 
�� Anträge nach der Gesetzlichen Altfallregelung noch so schnell wie möglich stellen! 
�� Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ nach § 104a AufenthG bei der Verlängerung 

ihrer Aufenthaltserlaubnis unterstützen 
�� Für türkische Staatsangehörige Assoziationsratsabkommen EWG/Türkei nutzen 
�� Aufenthaltserlaubnis nach § 25 IV bzw. § 25 V i.V.m. Art. 8 EMRK beantragen 

 
ReferentInnen waren: RA Claudius Brenneisen, Johanna Boettcher (Netzwerk Land in Sicht!) und 
Doris Kratz-Hinrichsen (Diakonie Schleswig-Holstein); als Gast: Stephanie Hinrichsen 
 
Anträge nach der Gesetzlichen Altfallregelung noch so schnell wie möglich stellen! 
Durch die Anschlussregelung der Innenministerkonferenz wird die Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ 
nach § 104a AufenthG bei Vorliegen bestimmter Kriterien um zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 AufenthG „auf Probe“ verlängert. Deshalb lohnt es sich, bis Jahresende noch Anträge für 
Personen zu stellen, die bisher nicht von der Gesetzlichen Altfallregelung erfasst wurden. 
Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ nach der Gesetzlichen Altfallregelung (§ 
104a AufenthG) können bis Jahresende gestellt werden für Personen, die sich seit mindestens 
1.7.1999 (Alleinstehende und Familien ohne minderjährige Kinder) bzw. 1.7.2001 (Familien mit 
minderjährigen Kindern und unbegleitet eingereiste minderjährige Flüchtlinge) in Deutschland 
aufhalten und über Deutschkenntnisse der Stufe A 2 verfügen (zum Erfordernis der 
Deutschkenntnisses s. Punkt 104a.1.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum 
Aufenthaltsgesetz).  
Wenn Anträge bisher nicht gestellt wurden, weil die Ausländerbehörde den Betroffenen 
Täuschung oder mangelnde Mitwirkung vorwarf, dies aber streitig ist, sollte der Antrag 
dennoch fristgerecht gestellt werden. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann dann ggf. 
Widerspruch eingelegt werden, der entsprechend bearbeitet werden muss.  
Da die Aufenthaltserlaubnis nach § 104a AufenthG zum Jahresende auslaufen wird, muss auch gleich 
die Verlängerung als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 1 AufenthG „auf Probe“ mitbedacht und 
ein Verlängerungsantrag rechtzeitig vor Jahresende gestellt werden. Hierfür ist es erforderlich, dass 
die betroffene Person nachweisen kann, dass sie sich um Sicherung ihres Lebensunterhalts bemüht 
hat. Außerdem muss die Annahme gerechtfertigt sein, dass ihr die Lebensunterhaltssicherung im 
Verlauf der nächsten zwei Jahre voraussichtlich gelingen wird. 
Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz gehen unter Punkt 104a.1.5 darauf 
ein, wann von Täuschung und mangelnder Mitwirkung auszugehen ist (und wann nicht). 
 
Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“  nach § 104a AufenthG bei der 
Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis unterstütze n 
Durch Beschluss der Innenminister vom 4. Dezember 2009 wurde eine Anschlussregelung zur 
Gesetzlichen Altfallregelung geschaffen, die ein paar neue Kriterien zur Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 ermöglichen (s. dazu Anschlussregelung für „Probe-
Aufenthaltsberechtigte“). Insbesondere kann eine solche Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn bis 
zum 31. Januar 2010 eine Halbtagsbeschäftigung für mindestens die folgenden sechs Monate 
nachgewiesen werden kann. 
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Für türkische Staatsangehörige Assoziationsratsabko mmen EWG/Türkei nutzen 
http://www.aufenthaltstitel.de/arb180.html 
Bei der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ für türkische 
StaatsbürgerInnen ist der Beschluss 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei zu beachten. Dieser sieht 
in Artikel 6 vor, dass Türkei-stämmige ArbeitnehmerInnen nach einem Jahr Beschäftigung beim 
gleichen Arbeitgeber Anspruch auf Erneuerung der Beschäftigungserlaubnis beim gleichen 
Arbeitgeber haben, nach drei Jahren Beschäftigung auch bei einem anderen Arbeitgeber (jedoch 
innerhalb des gleichen Berufs). Aus dem Recht auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis leitet sich 
das Recht auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ab. Als Beschäftigung gelten auch nicht voll 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsformen wie Studenten- und 400-Euro-Jobs. 
 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 IV bzw. § 25 V i.V.m . Art. 8 EMRK beantragen 
Für Menschen, die nicht von der Gesetzlichen Altfallregelung erfasst wurden oder nunmehr aus ihr 
herausfallen, aber seit vielen Jahren in Deutschland leben, lohnt es sich, eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 V bzw. § 25 IV in Verbindung mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) zu beantragen. Artikel 8 EMRK (http://dejure.org/gesetze/MRK/8.html ) regelt den Schutz des 
Privat- und Familienlebens, wobei das Privatleben als Summe aller gewachsenen Bindungen im 
Aufnahmeland verstanden wird. Laut Rechtssprechung des Europäische Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) kann Artikel 8 „faktische Inländer“ nicht nur vor Abschiebung schützen, 
sondern es kann sich daraus auch der Anspruch auf Erteilung einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis 
ergeben (Vgl. EGMR-Rechtsprechung Sisojeva/Lettland 16.6.2005; Aristimuno Mendizabal/Frankreich 
17.1.2006; Rodrigues da Silva und Hoogkamer/Niederlande 31.1.2006).  
Der EGMR legt den Begriff der Integration / Verwurzelung weit aus: Verstöße gegen geltendes Recht 
sowie die Sicherung des Lebensunterhalts sind nur Kriterien unter vielen, die bei der Frage abzuwägen 
sind, ob sich jemand im Aufnahmeland soweit integriert hat, dass eine Verweigerung eines gesicherten 
Aufenthalts sein/ihr Recht auf Privatleben verletzen würde. Kriterien des EGMR (s. EGMR Urteil v. 
18.10.2006; Üner/Niederlande; 46410/99) sind u.a. die Aufenthaltsdauer, die familiäre Situation, die 
Belange und das Wohl der Kinder, die Art und Schwere einer Straftat sowie die seitdem verstrichene 
Zeitspanne und das Verhalten während dieser Zeit, die Festigkeit der sozialen, kulturellen und 
familiären Bindungen zum Gastland und zum Bestimmungsland sowie die Schwierigkeiten, denen 
Ehepartner und Kinder im Herkunftsland der AntragstellerInnen begegnen würden. 
Die Auslegung der EMRK durch den EGMR gilt auch für Deutschland. Bezogen auf § 25 V 
Aufenthaltsgesetz kann die Verwurzelung in Deutschland als rechtliches Abschiebungshindernis 
betrachtet werden, mit dessen Wegfall in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Das 
Bundesverwaltungsgericht bezieht sich in seinem Urteil vom 20.1.2009, 1 C 40/07 bei der 
Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 IV Satz 2 AufenthG im 4. 
Leitsatz ebenfalls ausdrücklich auf Artikel 8 EMRK: „Das Ausmaß der Verwurzelung bzw. die für den 
Ausländer mit einer ‚Entwurzelung’ verbundenen Folgen sind unter Berücksichtigung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben der Art. 2 Abs. 1 und Art 6 Abs. 1 GG sowie der Regelungen des Art. 
8 EMRK zu ermitteln, zu gewichten und mit den Gründen, die für eine Aufenthaltsbeendigung 
sprechen, abzuwägen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.“ 
 
 
Johanna Boettcher 
Netzwerkkoordination Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Holstein 
c/o Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
Oldenburger Straße 25, 24143 Kiel 
Tel.: +49(0)431/23 93 924 
Fax: +49(0)431/735 000 
Mail: lis@frsh.de 
www.landinsicht-holstein.de 
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